
Geschäftsordnung 

des Beirates beim Tierseuchenfonds 

Vom 31. Oktober 2014  

Aufgrund des § 8 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes 

vom 16. Juli 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 141) gibt sich der Beirat beim 

Tierseuchenfonds folgende Geschäftsordnung: 

 

§ 1 

Wahl des Vorsitzenden1 

(1) Der nach § 8 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG 

TierGesG) gebildete Beirat wählt aus der Mitte seiner stimmberechtigten Mitglieder 

einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Sind beide Funktionen zu besetzen, 

erfolgt zuerst die Wahl des Vorsitzenden und anschließend die Wahl des 

Stellvertreters. 

(2) Der Vorsitzende bzw. dessen Stellvertreter leitet die Wahl. Ist das vorsitzführende 

Mitglied noch nicht gewählt oder scheidet es und das ihn stellvertretende Mitglied aus 

dem Beirat aus, werden seine Aufgaben von einem beratenden Mitglied des Beirates 

wahrgenommen, das hierzu von der für die Verwaltung des Tierseuchenfonds 

zuständigen obersten Landesbehörde bestellt wird. 

(3) Die Wahl ist in einer Sitzung des Beirates in offener Abstimmung durchzuführen. 

Auf Verlangen eines Mitglieds ist geheim zu wählen. Gewählt ist die Person, für die 

die Mehrheit der Mitglieder gestimmt hat. Bei Stimmengleichheit wird die Wahl 

wiederholt. Ergibt sich auch hier eine Stimmengleichheit, entscheidet das Los. Das 

Losverfahren führt das beratende Mitglied durch. 

(4) Das gewählte Mitglied erklärt, ob es die Wahl annimmt. Ist das gewählte Mitglied 

nicht anwesend, ist seine Erklärung über die Annahme umgehend einzuholen. Mit 

der Annahme wird die Wahl gültig. 

                                                 
1
 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei 
Geschlecht. 



§ 2 

Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung des Beirates obliegt der für die Verwaltung des 

Tierseuchenfonds zuständigen obersten Landesbehörde. 

(2) Die Geschäftsführung regelt die Vorbereitung der Sitzungen, die Berichterstattung 

und die Protokollführung und führt das Verfahren zur Beschlussfassung im 

Umlaufverfahren durch. 

 

§ 3 

Sitzungen und Ladungen 

(1) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal 

jährlich, ein und legt im Einvernehmen mit der Geschäftsführung die Tagesordnung 

fest. In die Tagesordnung sind auch solche Gegenstände aufzunehmen, deren 

Aufnahme ein Mitglied schriftlich bei dem Vorsitzenden oder bei der 

Geschäftsführung beantragt. 

(2) Der Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen, wenn die Geschäftsführung oder 

zwei Mitglieder des Beirates unter Angabe des Beratungsgegenstandes dies 

beantragen. 

(3) Der Vorsitzende lädt zu besonderen Einzelfragen auf Beschluss des Beirates 

Sachverständige, denen kein eigenes Stimmrecht zusteht, zu einer Sitzung ein.  

(4) Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Beirates und sorgt für den 

ordnungsgemäßen Ablauf.  

(5) Zu den Sitzungen wird von der Geschäftsführung grundsätzlich schriftlich mit 

einer Frist von zwei Wochen eingeladen. Der Ladung ist die Tagesordnung 

beizufügen. Bei Eilbedürftigkeit ist die Ladung auch ohne Einhaltung der Frist und in 

anderer geeigneter Form zulässig. 



(6) Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern rechtzeitig vor dem 

Sitzungstermin zugesandt. In dringenden Fällen können sie auch in der Sitzung 

vorgelegt werden (Tischvorlage). 

(7) Ist ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, hat es seinen Vertreter 

zu entsenden und den Vorsitzenden und die Geschäftsführung hierüber rechtzeitig 

zu unterrichten.  

 

§ 4 

Vertraulichkeit 

(1) Die stimmberechtigten und beratenden Mitglieder und deren Stellvertreter haben 

die Interessen des Tierseuchenfonds gewissenhaft wahrzunehmen und sind zur 

Verschwiegenheit verpflichtet. 

(2) Die Sitzungen des Beirates nach § 3 sind nicht öffentlich. 

(3) Sachverständige, die nach § 3 Absatz 4 zu einer Sitzung geladen werden, sind 

vor ihrer Anhörung schriftlich zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Niederschriften nach § 9 werden nicht veröffentlicht. 

 

§ 5 

Beschlussfähigkeit 

(1) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier stimmberechtigte Mitglieder, 

darunter das vorsitzführende Mitglied oder das ihn stellvertretende Mitglied, 

anwesend sind. 

(2) Kann über einen Gegenstand der Tagesordnung wegen Beschlussunfähigkeit 

nicht entschieden werden, so kann darüber in der folgenden Sitzung ohne Rücksicht 

auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ein Beschluss gefasst 

werden, wenn in der Einladung zu dieser Sitzung darauf hingewiesen wurde. 



§ 6 

Anhörung 

(1) Die beratenden, nicht stimmberechtigten Mitglieder können in der Sitzung 

jederzeit das Wort verlangen. 

(2) Der Beirat kann in besonderen Einzelfragen die Anhörung von Sachverständigen 

beschließen.  

 

§ 7 

Beschlussfassung 

(1) Beschlüsse werden grundsätzlich in offener Abstimmung mit Stimmenmehrheit 

gefasst. Auf Verlangen eines Mitglieds ist geheim abzustimmen. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Beschlüsse zur Änderung dieser 

Geschäftsordnung sind einstimmig zu fassen. 

(2) Schriftliche Stimmabgabe durch nicht anwesende Mitglieder ist nicht zulässig. 

(3) Anträge zur Tagesordnung können durch jedes stimmberechtigte Mitglied und die 

Geschäftsführung rechtzeitig vor der Sitzung, spätestens vor Eintritt in die 

Tagesordnung, gestellt werden. Über eine Änderung der übersandten Tagesordnung 

beschließt der Beirat zu Beginn der Sitzung. Dabei darf über Gegenstände, die in der 

übersandten Tagesordnung nicht angegeben sind, ein Beschluss nur gefasst 

werden, wenn keines der anwesenden Mitglieder der Beschlussfassung widerspricht. 

(4) Beschlüsse können ausnahmsweise schriftlich oder elektronisch im 

Umlaufverfahren gefasst werden, wenn dies wegen der Eilbedürftigkeit der Sache 

erforderlich ist und alle Mitglieder sich ausdrücklich mit dem Umlaufverfahren 

einverstanden erklären. 



(5) Ein Mitglied, bei dem ein Tatbestand vorliegt, der Befangenheit zu Folge haben 

kann, hat dies vor Beginn der Beratung über diesen Gegenstand dem Vorsitzenden 

mitzuteilen und die Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt gegebenenfalls zu 

verlassen. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet der Beirat in 

Zweifelsfällen in Abwesenheit des Betroffenen. Der Beschluss ist dem befangenen 

Mitglied mitzuteilen. Ein Beschluss ist ungültig, wenn bei der Beratung oder 

Beschlussfassung ein Mitglied trotz Befangenheit mitgewirkt hat. 

 

§ 8 

Niederschrift 

(1) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, welche den Sitzungstag und 

-ort, die anwesenden Personen, die Tagesordnung, den wesentlichen Inhalt und das 

Ergebnis von Wahlen und Abstimmungen enthält. 

(2) Die Mitglieder des Beirates, die an der Sitzung teilgenommen haben, erhalten je 

einen Abdruck der Niederschrift, die spätestens zu Beginn der nächsten Sitzung zu 

genehmigen ist. Wird gegen den Inhalt der Niederschrift Einwand erhoben, so hat 

der Beirat hierüber einen Beschluss zu fassen. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Beirates und im 

Einvernehmen mit der den Tierseuchenfonds verwaltenden obersten Landesbehörde 

am 1. November 2014 in Kraft.  


